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Vorwort

Der bedeutende ostsyrische Schriftsteller ˓Aḇdīšō˓ bar Brīḵā (Ebedjesus von 
Nisibis), der um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert lebte, verfaßte zwei juristi-
sche Werke in syrischer Sprache. Das ältere und bekanntere davon, der sogenannte 
„Nomokanon“, ist schon seit 1838 im Druck zugänglich. Eine Ausgabe seines 
zweiten Rechtswerkes war seit langem ein Desiderat. Zunächst lag davon gedruckt 
nur eine lateinische Übersetzung vor, die Jacques-Marie Vosté 1940 unter dem Titel 
„Ordo iudiciorum ecclesiasticorum“ aufgrund eines einzigen syrischen Textzeugen, 
nämlich der 1929 geschriebenen Handschrift Vat. syr. 520, veröffentlicht hat. 2007 
wurde eine weitere, ebenfalls jüngere syrische Handschrift des Werkes unter dem 
Titel „The Order of Ecclesiastical Regulations by Mar Audisho Bar Brikha“ als 
Buch reproduziert. Leider sind sowohl die Handschrift, die Vosté zugrundegelegt 
hat, als auch die reproduzierte nicht frei von Fehlern. 

Ich hatte mir schon vor über fünfzig Jahren vorgenommen, das Werk zu edieren 
und ins Deutsche zu übersetzen. Die Hauptschwierigkeit bestand darin, daß mir 
zunächst – nach und nach – nur drei Handschriften zugänglich wurden, deren Text 
sich kaum unterschied. Die äußerst verdienstvolle Digitalisierung orientalischer 
Handschriften in neuerer Zeit durch die Hill Museum and Manuscript Library der 
Saint John’s Abbey and University in Collegeville/USA hat zwei weitere Handschrif-
ten mit besseren Lesarten zu Tage gefördert, so daß erst jetzt eine kritische Edition 
sinnvoll erscheint. Mit dem Auftauchen weiterer wichtiger Handschriften ist kaum 
noch zu rechnen. Daneben konnten sonstige Handschriften benutzt werden, die 
Teile des Werks enthalten. Insgesamt ließ sich der bisher gedruckt vorliegende Text 
an einer Reihe von Stellen zum Teil deutlich verbessern. Auch über die Überliefe-
rung ostsyrischer Rechtsquellen im allgemeinen konnten neue Erkenntnisse gewon-
nen werden. Davon ist in der Einleitung ausführlich die Rede. 

˓Aḇdīšō˓ bar Brīḵā verstarb Anfang November 1318. Sein 700. Todestag, der mit 
einem Kongreß im Päpstlichen Orientalischen Institut in Rom vom 8.-9. November 
2018 begangen wurde, war ein Anlaß, die Ausgabe und Übersetzung verstärkt in 
Angriff zu nehmen. Auf diesem Kongreß habe ich noch verschiedene Anregungen 
für die Edition erhalten. 

Zunächst aber gedenke ich mit Dankbarkeit des früheren Herausgebers des 
Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium Herrn Professor Dr. P. André de 
Halleux OFM († 1994) in Löwen, durch dessen Bemühungen ich 1986 Photokopien 
der Handschrift Nr. 12 des Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium bekam, 
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die früher im Besitz von Jean-Baptiste Chabot († 1948) gewesen war und unseren 
Text enthält. Besonderen Dank schulde ich auch Herrn David G. Malick 
(Berwyn/Il., USA), einem Mitglied der Assyrischen Kirche des Ostens, der mir 2007 
nicht nur die CD einer weiteren Handschrift zusandte, sondern auch den oben 
erwähnten Faksimile-Druck herstellen und mir davon ein Exemplar zukommen ließ. 
Einen Mikrofilm der Handschrift Syr. 520 der Vatikanischen Bibliothek besitze ich 
bereits seit 1968; inzwischen ist diese Handschrift im Internet zugänglich. Der Hill 
Museum and Manuscript Library bin ich für die Überlassung zweier Digitalisate 
einschlägiger orientalischer Handschriften sehr verpflichtet, die jetzt ebenfalls im 
Internet einsehbar sind. Herr Dr. Grigory Kessel (Wien, Manchester) hat sich 
dankenswerterweise die Mühe gemacht, die Kataloge der Hill Museum and Manus-
cript Library durchzusehen und mich auf mehrere juristische Handschriften, darun-
ter das mir bis dahin unbekannte Digitalisat der einschlägigen Hs. Bagdad 130 (olim 
Mosul 66) aufmerksam zu machen. 

Im März 2019 hatte ich Gelegenheit, im „Istituto per le scienze religiose“ in 
Bologna ein nur dort verfügbares Digitalisat der umfassenden ostsyrischen Rechts-
sammlung der Hs. Notre-Dame des Semences 169 (= Bagdad 509) einzusehen und 
teilweise mit dem Text von ˓Aḇdīšō˓s „Zusammenstellung” zu vergleichen. Für die 
Möglichkeit dazu bin ich Herrn Dr. Ephrem Ishac, Graz – Bologna, sehr verbunden 
und für die Unterstützung bei der Kollation Rev. Father Isaac Timrs (Isḥāq 
Tamras), Bagdad – Bologna. 

Weiterhin danke ich meiner Schwester Maria Kaufhold herzlich dafür, daß sie – 
wie auch bei den meisten meiner sonstigen Veröffentlichungen – den deutschen 
Text durchgesehen und verbessert hat. 

Der Forschungsstelle Christlicher Orient an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt bin ich für die Aufnahme des Buches in ihre Reihe sehr zu 
Dank verpflichtet. Herr Professor Dr. Heinz Otto Luthe, Eichstätt, hat dafür die 
organisatorischen Voraussetzungen geschaffen. Herrn Dr. Joseph Faragalla und 
Herrn Dipl.-Theol. Joachim Braun von der Forschungsstelle habe ich für ihre 
unermüdliche Hilfsbereitschaft und Beratung, vor allem in technischen Fragen, 
herzlich zu danken. 

Herr Professor Dr. P. Abdo Badwi OLM von der Université Saint Ésprit in 
Kaslik (Libanon) war so freundlich, mir Photographien aus ostsyrischen Hand-
schriften, die er in Bagdad aufgenommen hat, für die Abbildung auf dem Umschlag 
zur Verfügung zu stellen. 

München, im Juni 2019  Hubert Kaufhold 




